
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 17. Juni 2008 

 

 Nr. 2008/1089   

Übereinkunft über die Ausübung der Fischerei in der Birs, soweit diese die Grenze zwischen den 

Kantonen Basel-Landschaft und Solothurn bildet (BGS 625.732); 

Vorsorgliche Kündigung 

  

1. Erwägungen 

Der Kanton Solothurn revidiert zur Zeit seine Fischereigesetzgebung. Das neue Fischereigesetz und 

die neue Fischereiverordnung sollen am 1. Januar 2009 in Kraft treten. Im neuen Fischereigesetz ist 

vorgesehen, die Fischereiberechtigung in den grösseren Gewässer des Kantons im Patentsystem zu 

vergeben. Darunter fällt auch der Solothurner Teil der Birs bei Dornach. Dieser Flussabschnitt ist zur 

Zeit an den Basellandschaftlichen Fischereiverein „Aesch-Angenstein-Dornach“ verpachtet. Mit der 

Auflösung des Pachtverhältnisses kann im Solothurner Abschnitt der Birs mit dem Solothurner Fi-

schereipatent gefischt werden. 

Ebenfalls wird mit der Totalrevision die Fischereiausübung in einigen Punkten geändert, so dass die 

Übereinkunft mit dem Kanton Basel-Landschaft (BGS 625.732) in jedem Fall geändert werden 

muss. Die beiden Fachstellen der Kantone Basel-Landschaft und Solothurn haben bereits erste Ge-

spräche betreffend der Änderungen geführt. Es ist vorgesehen, dass die neue Übereinkunft ebenfalls 

auf den 1. Januar 2009 in Kraft treten soll. 

2. Beschluss 

2.1 Die Übereinkunft zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Solothurn über die 

Ausübung der Fischerei in der Birs, soweit diese die Grenze zwischen den Kantonen 

Basel-Landschaft und Solothurn bildet, vom 3. Mai 1983 wird auf den 31. Dezember 

2008 vorsorglich gekündigt. 

2.2 Das Amt für Wald, Jagd und Fischerei wird beauftragt zusammen mit der zuständigen 

Fachstelle des Kantons Basel-Landschaft eine neue Vereinbarung vorzubereiten. 

2.3 Die neue Vereinbarung soll am 1. Januar 2009 in Kraft treten. 
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Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 
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Verteiler 

Volkswirtschaftsdepartement 

Amt für Wald, Jagd und Fischerei 

Staatskanzlei (Vertragsbuch, Ste) 

Staatskanzlei Kanton Basel-Landschaft 

Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion des Kantons Basel-Landschaft 

Veterinär-, Jagd- und Fischereiwesen des Kantons Basel-Landschaft 
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